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 Veröffentlicht am 28.11.1991

Norm

JN §54 Abs2

Rechtssatz

Nach den ersichtlichen Wertungen des Gesetzgebers kann es nicht zweifelhaft sein, daß bei Angabe eines Streitwertes

einer Klage auf Räumung einer Wohnung wegen titelloser Benützung von unter fünfzehntausend Schilling jedenfalls

eine offensichtliche Unterbewertung vorliegt.
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